Satzung des „Förderkreises ‚Geistliche Musik an St. Peter und Paul’, Straelen“
§ 1 Name, Sitz und Zweck des Förderkreises

(1) Der Förderkreis führt den Namen „Förderkreis ‚Geistliche Musik an St. Peter und Paul’“. Er hat seinen Sitz in Straelen. Er ist der kath. Kirche St. Peter und Paul, Straelen angegliedert.

(2) Der Förderkreis macht es sich zur Aufgabe, Aufführungen von Chor- und Instrumentalmusik zu ermöglichen und zu unterstützen, die vornehmlich von einheimischen Sängern und Musikern gestaltet werden sollen. Darüber hinaus unterstützt der die Konzertreihe „Geistliche Musik an St. Peter und Paul“.

Durch seine Tätigkeit will der Förderkreis das Interesse an geistlicher Musik in der Gemeinde wecken und fördern, wobei insbesondere auch die Jugend miteinbezogen werden soll.

Außerdem widmet er sich der Erweiterung des Musik-Instrumentariums in der Pfarrkirche St. Peter und Paul sowie dessen Zubehörs.

§ 2  Gemeinnützigkeit des Förderkreises

(1) Die Tätigkeit des Förderkreises ist nicht auf Erwerb gerichtet. Einnahmen und etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(2) Die Mitglieder erhalten keinen Gewinnanteil und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstige Zuwendungen aus den Mitteln des Förderkreises. Niemand darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des Förderkreises fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 Mitgliedschaft

 (1) Alle Mitglieder verpflichten sich, die Ziele des Förderkreises nach Kräften zu vertreten und zu fördern.

(2) Mitglieder des Förderkreises können Familien, natürliche und juristische Personen werden. Sie erklären ihren Beitritt gegenüber dem Vorstand schriftlich. Mit dem Mitgliedsantrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner Aufnahme die Satzung an. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme mit einfacher Mehrheit, er ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe bekannt zu geben.

(3) Der Austritt ist durch schriftliche Erklärung jederzeit möglich.

(4) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Der Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied unter Angabe der Gründe mitzuteilen.

(5) Die Mitgliedschaft erlischt durch:

· Tod

· freiwilligen Austritt

· Streichung von der Mitgliederliste und

· Ausschluss

§ 4 Beiträge

(1) Die Mitglieder leisten Beiträge, deren Höhe durch Selbsteinschätzung des Mitgliedes bestimmt wird. Die Mitgliederversammlung setzt einen Mindestbeitrag fest. Er beträgt derzeit 12,50 EUR pro Geschäftsjahr. Dieser Mindestbeitrag wird in einer Summe auf das Förderkreiskonto überwiesen. Eine Spendenquittung wird auf Wunsch durch die Kirchengemeinde an St. Peter und Paul zu Straelen ausgestellt.

§ 5 Organe des Förderkreises

Organe des Förderkreises sind:

- der Vorstand und

- die ordentliche Mitgliederversammlung

§ 6 Vorstand

(1) Der Vorstand des Förderkreises besteht aus dem Vorsitzenden, dem Kantor, dem Kassierer und dem Schriftführer. 

(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung für 2 Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die restlichen Vorstandsmitglieder für den Ausgeschiedenen bis zur nächsten ordentlichen Wahl durch die Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied zu wählen.

(3) Die Vorstandsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

§ 7 Aufgaben des Vorstandes

(1) Dem Vorstand obliegen die Geschäftsführung und die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er vertritt den Förderkreis nach Außen.

(2) Zur Abgabe von rechtsgeschäftlichen Willenserklärungen bedarf es der Unterschriften des Vorsitzenden und des Kantors oder eines weiteren Mitgliedes des Vorstandes. Der Vorstand ist verpflichtet, in alle namens des förderkreises abzugebenden verpflichtenden Willenserklärungen die Bestimmung aufzunehmen, dass die Mitglieder unter Ausschluß der persönlichen Haftung nur mit dem Förderkreisvermögen haften.
(3) Dem Kassenwart obliegt die Verwaltung der Kasse und die ordnungsgemäße Buchführung. Er zieht die Beiträge ein, leistet Quittungen und führt die Anlagen der Gelder und die Ausgaben nach der Weisung des Vorstandes auf. Er hat dem Vorstand auf Anforderung jederzeit über die Vermögenslage des Vereins Rechenschaft zu geben. Er legt dem Vorstand, der Mitgliederversammlung und dem Kirchenvorstand mindestens einmal im Jahr einen Rechenschaftsbericht vor.

§ 8 Sitzungen
(1) Der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der Kantor, beruft und leitet die Verhandlungen des Vorstandes und der Mitgliederversammlungen.

(2) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. die des Sitzung leitenden Vorsitzenden den Ausschlag. Die Vorstandsmitglieder sind an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes gebunden.

(3) Über die Sitzungen wird ein Protokoll angefertigt, das vom Schriftführer und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. Zeit und Ort bestimmt der Vorstand.

(2) Die Mitgliederversammlung beschießt über:

a) Satzungsänderungen

b) den Jahresbericht

c) Wahl und Abberufung des Vorstandes

d) den Rechnungsbericht des Kassenwartes

e) die Entlastung des Vorstandes.

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorsitzenden schriftliche unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen.

(4) Die Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind angenommen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder ihnen zustimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet im Falle der Wahl das Lost, in anderen Fällen die Stimme des geschäftsführenden Vorsitzenden. Über die Art der Abstimmung entscheidet die Mitgliederversammlung. Alle nicht der Mitgliederversammlung vorbehaltenden Aufgaben obliegen dem Vorstand.

(5) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn der vorstand des Vereins es für angebracht hält oder mindestens 10% der Mitglieder dies beim Vorstand schriftlich beantragen.

(6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 10 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 11 Kassenprüfung

Die jährliche Mitgliederversammlung wählt für das laufenden Kalenderjahr zwei Kassenprüfer. Eine Wiederwahl ist nicht zulässig.

§ 12 Auflösung des Förderkreises

Zur Auflösung des Förderkreises ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich, der von mindestens zwei Dritteln aller Mitglieder des Förderkreises gefasst werden muss. Bei Beschlussunfähigkeit der  Versammlung muss der Vorstand eine zweite Mitgliederversammlung einberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist und die Auflösung mit einer Dreiviertelmehrheit beschließen kann. Hierauf ist in der Einladung besonders hinzuweisen. 

§ 13 Verwendung der Mittel bei Auflösung des Förderkreises

(1) Bei einer Auflösung des Förderkreises sowie im Falle des Ausscheidens von Mitgliedern findet ein Ersatz von etwaigen Zuwendungen an den Förderkreis sowie eine Verteilung von Vermögen an die Mitglieder nicht statt.

(2) Bei der Auflösung des Förderkreises fällt das Vermögen des Förderkreises nach Begleichung der Schulden an die Kirchengemeinde.

§ 4 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 22.06.1998 in Kraft.
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